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Nationale Konferenz zu den äl teren Arbei tnehmenden

Situation der älteren Arbeitnehmenden verbessern

Heute stehen so viele 55- bis 64-jährige im Erwerbsleben wie noch nie seit Erhebungsbeginn. Für
diesen Trend gibt es gesellschaftliche und sozialpolitische Ursachen:

 Bei den Frauen spiegelt die Entwicklung die in allen Altersgruppen gestiegene Erwerbstätig-
keit aufgrund des gesellschaftlichen Wandels und der veränderten Stellung der Frauen.

 Wegen der sinkenden Renten in der 2. Säule müssen immer mehr Berufstätige länger arbei-
ten, um den Lebensstandard im Rentenalter einigermassen halten zu können.

 Die reglementarischen Rentenalter in den Pensionskassen steigen. Frühpensionierungen
werden seltener.

 Wegen der Leistungsverschlechterungen in den Pensionskassen und der restriktiveren Ren-
tenpraxis bei der IV ist es für die Arbeitnehmenden schwieriger geworden, diese „Notaus-
gänge“ bei Problemen im Job zu nutzen.

Erwerbsquote der 55- bis 64-Jährigen
(in Prozent)

Quelle: BFS/SAKE
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Die Zahl der frühpensionierten Männer ging in den letzten Jahren spürbar zurück. Derweil stieg die
Erwerbslosenquote.

Frühpensionierte und erwerbslose Männer im Alter von 55- bis 64-Jahren
(in Prozent)

Häufigere Arbeitslosigkeit und vor allem Langzeitarbeitslosigkeit
bei den 55- bis 64-Jährigen

Doch längst nicht alle, die im Alter von 55 bis 64 Jahren arbeiten müssen, haben auch eine sichere
Stelle. Im Gegenteil: Das Problem der Arbeits- und Erwerbslosigkeit hat sich in den letzten Jahren
vergrössert. Besonders bedenklich ist die Entwicklung in der Corona-Krise. Die Arbeitslosigkeit
schoss zunächst steil in die Höhe und bildet sich seither nur schwach zurück.

Anzahl Arbeitslose – Index
(Januar 2010=100, saisonbereinigt)
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Sozialpolitisch ist die Arbeitslosigkeit von älteren Berufsleuten besorgniserregend. Denn ältere Ar-
beitnehmende haben wesentlich grössere Probleme, wieder eine Stelle zu finden als jüngere –
unabhängig von ihren Qualifikationen oder Lohnvorstellungen. Ein grosser Teil der älteren Arbeits-
losen ist länger als ein Jahr ohne Erwerbsarbeit (Langzeitarbeitslose). Der Anteil der Ü55-Arbeit-
nehmerInnen an allen Langzeitarbeitslosen ist in jüngerer Zeit deutlich angestiegen. Langzeitar-
beitslosigkeit wird immer mehr zu einem Problem, das insbesondere ältere Berufstätige betrifft.
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Anteil Langzeitarbeitslose nach Altersgruppen, 2018
(In Prozent)

Quelle: SECO, Berechnungen SGB

Nach Branchen betrachtet entwickelt sich die Arbeitslosigkeit bei den Älteren unterschiedlich –
namentlich, wenn man die besonders betroffenen 60- bis 64-Jährigen betrachtet. In Wirtschafts-
zweigen wie der Hotellerie oder der Maschinenindustrie, in denen die Corona-Krise noch nicht
ganz überwunden ist, gibt es weniger 60- bis 64-jährige Arbeitslose. Inakzeptabel ist hingegen,
dass ausgerechnet bei den Corona-Profiteuren im Bankensektor und im Grosshandel oder im Ge-
sundheitswesen und der öffentlichen Verwaltung die Arbeitslosigkeit in dieser Altersgruppe steigt.

Entwicklung bei den 60- bis 64-jährigen Arbeitslosen
(Wachstumsbeiträge zum gesamten Anstieg bei den 60-64-Jährigen)

Quelle: SECO Amstat, Berechnungen SGB

Viele ältere Arbeitslose werden ausgesteuert, nachdem sie über lange Zeit erfolglos eine Stelle
gesucht haben. Wenn ihnen die finanziellen Mittel ausgehen, sind sie auf Sozialhilfe angewiesen.
Dazu kommt, dass heute wegen der restriktiveren IV-Praxis weniger IV-Neurenten für ältere Berufs-
leute gesprochen werden als früher. Die Sozialhilfequote der 50- bis 64-Jährigen ist seit 2005 denn
auch von 1.9 auf 3.0 Prozent viel stärker gestiegen als in den anderen Altersgruppen.
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Sozialhilfequote nach Altersklasse
(in Prozent)

Quelle: BFS, Sozialhilfestatistik

Der gestiegene Druck auf die älteren Arbeitnehmenden führt auch zu mehr prekären Anstellungen.
So arbeiten die 55- bis 64-Jährigen häufiger in Temporärjobs. Wegen der fehlenden Sicherheit,
den geringeren Zahlungen an die berufliche Vorsorge (bei kurzen Einsätzen), der psychischen Be-
lastung und erhöhtem Unfallrisiko dürften solche Einsätze oft unfreiwillig sein.

Über Temporärbüros beschäftigte Personen über 55
(Personen, nur ständige Wohnbevölkerung)

Quelle: BFS

Problemursachen: Diskriminierung und Verschlechterungen bei der sozialen Sicherheit

Ältere Stellensuchende haben es schwer. Sie schreiben viele Bewerbungen und erhalten dennoch
Absagen. Teilweise mit fadenscheinigen Begründungen. Wer zusätzlich noch gesundheitliche
Probleme oder gewisse Defizite in der Ausbildung hat, braucht ziemlich viel Glück, um wieder eine
Stelle zu finden. Gleichzeitig ist es heutzutage wesentlich schwieriger, sich über eine Frühpensio-
nierung oder eine IV-Rente aus dieser misslichen Lage zu retten.
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In den letzten Jahren sind zahlreiche Studien veröffentlicht worden, welche starke Hinweise auf
eine Diskriminierung nach Alter liefern. Eine Studie im Auftrag der Arbeitslosenversicherung zeigt,
dass die Probleme gross sind, obwohl die Betroffenen bereit wären, ihre Lohnvorstellungen deut-
lich zu senken.1 Eine Untersuchung des AWA Zürich aus dem Jahr 2016 kommt zum Schluss, dass
„bei den Finanz- und Versicherungsdienstleistungen und im verarbeitenden Gewerbe […] nicht aus-
geschlossen werden [kann], dass altersspezifische Diskriminierungen beim Einstellungsverhalten
bestehen.“2 Indirekt zeigt das auch eine Studie des Kantons Zürich über die beruflichen Chancen
arbeitsloser Informatiker ab Alter 45. Obwohl viele ältere Stellensuchende von den Personalabtei-
lungen in den Firmen als geeignet betrachtet werden, werden sie dennoch deutlich weniger häufig
angestellt.3 Die OECD schreibt, dass die Diskriminierung nach Alter „im Unterschied zu fast allen
anderen OECD-Ländern […] in der Schweiz bis heute legal und relativ verbreitet“ ist.4

Markant zur Verschärfung der Situation bei den älteren Arbeitnehmenden beigetragen haben die
Leistungsverschlechterungen bei den Sozialversicherungen, insbesondere in der 2. Säule und bei
der Invalidenversicherung. Diese Sozialversicherungen spielen die Rolle eines „Notausganges“,
indem sich „ältere“ Arbeitnehmende bei drohendem Stellenverlust oder bei anderen Problemen
im Betrieb in die Frühpensionierung (auch in Sozialplänen) oder in die Invalidenversicherung „ret-
ten“ können. Diese „Notausgänge“ sind schwieriger geworden – u.a. wegen der IV-Revisionen und
der geringeren Leistungen bei einem Teil der Pensionskassen, namentlich durch höhere reglemen-
tarisches Rentenalter und die schlechteren finanziellen Leistungen. Bei der IV ist die Zahl der Neu-
renten von rund 27‘000 vor 15 Jahren auf heute rund 15‘000 gefallen. Entlassene „Ältere“ müssen
deshalb meist zur Arbeitslosenversicherung und ohne neue Stelle nach der Aussteuerung in die
Sozialhilfe.

1 Oesch/Baumann (2013): Wiederbeschäftigung nach Betriebsschliessungen im Industriesektor der Schweiz, Studie im Auf
trag der Aufsichtskommission für den Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung,
https://serval.unil.ch/resource/serval:BIB_7F5689D8D81E.P001/REF

2 Wirz, A. et al. (2016): 50 plus. Chancen und Risiken auf dem Arbeitsmarkt. http://www.awa.zh.ch/internet/volkswirtschafts-
direktion/awa/de/ueber_uns/veroeffentlichungen/_jcr_content/contentPar/publication_6/publicationitems/_50plus_chan-
cen_und_/download.spooler.download.1477299698622.pdf/50plus_chancen+und+risiken+auf+dem+zuercher+arbeits-
markt.pdf
3 IWSB (2015). Arbeitsmarktfähigkeit arbeitsloser Informatiker 45plus (Zürich/Bern: Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kan-

tons Zürich/ICTswitzerland).
http://ictswitzerland.ch/media/dateien/Studien/Studie_Arbeitsmarktfaehigkeit_arbeitslose_Informatiker45plus.pdf

4 https://www.oecd.org/berlin/presse/arbeiten-im-alter-schweiz.htm
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Mittleres reglementarisches Rentenalter in den Pensionskassen
(in Jahren)

Quelle : Swisscanto, Berechnungen SGB

Teilweise wird der Überbrückungsleistung ÜL eine Mitschuld an der schwierigeren Arbeitsmarktsi-
tuation der Älteren gegeben, weil die Arbeitgeber leichter Ältere entlassen würden. Das ist nicht
plausibel. Die Erfahrungen im Kanton Waadt haben keine Hinweise für eine höhere Arbeitslosigkeit
bei Älteren geliefert. Diese Behauptung überschätzt auch die Voraussicht von Arbeitgebern, die
Personal entlassen. Damit jemand Anspruch auf die ÜL hat, muss er – nach 1.5 bis 2 Jahren –
Arbeitslosigkeit ausgesteuert werden.

Gewisse Arbeitgeberkreise behaupten, dass die älteren Arbeitnehmenden Probleme bei der Stel-
lensuche hätten, weil ihre Lohnvorstellungen zu hoch seien. Diese Behauptung ist falsch. Eine
Auswertung des Lohnrechners für die Problembranchen Banken und Informatik zeigt, dass die
Löhne rein aufgrund des Alters ab 55/60 sogar leicht sinken (www.lohnrechner.ch),
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Altersbedingte Entwicklung der Medianlöhne in den Banken und in der Informatik
(Franken pro Monat, FH-Abschluss, ohne Kaderfunktion, gleiches Dienstalter)

Quelle: www.lohnrechner.ch

Ebenfalls kaum ein Problem sind die Sozialversicherungsbeiträge, denn die werden dem Arbeit-
nehmer vom Lohn abgezogen und belasten den Arbeitgeber nicht (s. z.B. Sheldon/Cueni, 2011 5).
Bei einem gewissen Teil der Betriebe sind die Altersgutschriften zudem heute schon altersunab-
hängig. Die grössten Sprünge sind – wenn schon – eher in den jüngeren Erwerbsjahren. Eine neue
Untersuchung der FH Bern zeigt, dass die gestaffelten Altersgutschriften die Beschäftigungschan-
cen der Älteren kaum verringern.6 Betriebe mit „ungünstiger Altersstruktur“ erhalten vom Sicher-
heitsfonds deutlich mehr als 100 Mio. Fr. pro Jahr.

Massnahmen zur Verbesserung der Lage bei den älteren Arbeitnehmenden

Mit der Überbrückungsleistung hat sich die Lage der älteren Arbeitnehmenden in besonders
schwierigen sozialen Verhältnissen verbessert. Zudem bietet die Möglichkeit, als Arbeitslose in der
Pensionskasse verbleiben zu können, Schutz vor Rentenverlusten. Doch es gibt nach wie vor Prob-
leme, die gelöst werden müssen. Das ist auch im öffentlichen Interesse. Wenn Arbeitgeber ihre
Verantwortung den älteren Arbeitnehmenden gegenüber nicht wahrnehmen, leiden nicht nur die
Betroffenen, sondern auch die Allgemeinheit muss finanziell einspringen. Im Zentrum stehen fol-
gende Vorschläge.

 Langjährige Mitarbeitende über 50 Jahre müssen in GAV und im Obligationenrecht besonders
gegen Kündigungen geschützt werden. Die bisherigen Erfahrungen mit analogen Bestimmun-
gen in Gesamtarbeitsverträgen sind positiv. Dieser Kündigungsschutz gibt auch den Arbeitge-
bern einen Anreiz, besser zum Personal zu schauen (Aus- und Weiterbildung, Gesundheits-
schutz).

5 Die Auswirkungen der Altersgutschriften des BVG auf die Beschäftigungschancen älterer Arbeitnehmer.
https://wwz.unibas.ch/fileadmin/user_upload/wwz/99_WWZ_Forum/Forschungsberichte/BVGB_103.pdf

6 https://www.knoten-maschen.ch/foerdern-abgestufte-pensionskassenbeitraege-die-altersdiskriminierung/
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 Es braucht mehr Branchenlösungen mit Frühpensionierungen, wie das im Bau bereits der Fall
ist.

 Ältere Arbeitslose müssen bessere Chancen haben, wieder eine Stelle zu finden. Die RAV müs-
sen die eingeführte Stellenmeldepflicht besser zur Vermittlung nutzen. Die Massnahmen im
Impulsprogramm zur BGI werden noch ungenügend genutzt.

 In Bezug auf Aus- und Weiterbildung sollen die älteren Arbeitnehmenden auf mehr Unterstüt-
zung zählen können, z.B. über zusätzliche Angebote und Informationsmassnahmen in den
Branchen mit Gesamtarbeitsverträgen GAV. Im BGI-Impulsprogramm wurde ein Ausbau der
„Validation des aquis» beschlossen. Die Umsetzung geht aber zu langsam.

 Besserer Schutz gegen Diskriminierungen, z.B. in Form eines Diskriminierungsverbots wie es
von der OECD vorgeschlagen wurde.

Ökonomische Bemerkungen zu den Forderungen

Aus Arbeitgeberkreisen wird der Forderung nach einem besseren Kündigungsschutz entgegenge-
halten, dass dieser die Chancen der älteren Stellensuchenden verringern würde, wieder eine Stelle
zu finden. Dazu ist erstens zu sagen, dass der Kündigungsschutz zunächst Entlassungen verhin-
dert; es werden weniger ältere Arbeitnehmende auf Stellensuche sein. Zweitens soll der Kündi-
gungsschutz vor allem für langjährige Mitarbeitende ausgebaut werden. Bei diesen Mitarbeitenden
haben die Arbeitgeber gesetzlich eine besonders hohe Fürsorgepflicht; gleichzeitig ist das Krite-
rium der langjährigen Betriebszugehörigkeit beim Stellenantritt irrelevant. Die Erfahrungen mit ent-
sprechenden Kündigungsschutzbestimmungen in GAV sind denn auch positiv.


